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Gesetz
über die Staats- und Gemeindesteuern

Änderung vom 25. Juni 2009

GS 36.$

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

I.
Das Gesetz vom 7. Februar 19741 über die Staats- und Gemeindesteuern (Steu-
ergesetz) wird wie folgt geändert:

§ 7 Absatz 4
4 Das Einkommen der kollektiven Kapitalanlagen gemäss dem Kollektivanlagen-
gesetz vom 23. Juni 20062 (KAG) wird den Anlegern anteilsmässig zugerechnet;
ausgenommen davon sind die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grund-
besitz.

§ 16 Absatz 1 Buchstabe g
1 Von der Staats- und Gemeindesteuer sind befreit
g. kollektive Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern deren Anleger

ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (Buch-
stabe a) oder steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Aus-
gleichskassen (Buchstabe b) sind.

§ 16 Absatz 4
4 Die von der Steuerpflicht ausgenommenen begünstigten Personen nach Artikel
2 Absatz 2 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 20073 werden insoweit nicht
besteuert, als das Bundesrecht eine Steuerbefreiung vorsieht. Dies gilt auch für
ausländische Staaten für ihre inländischen, ausschliesslich dem unmittelbaren
Gebrauch der diplomatischen und konsularischen Vertretungen bestimmten
Liegenschaften sowie die von der Steuerpflicht befreiten institutionellen Begüns-

3312

tigten nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes für die Liegenschaften, die
Eigentum der institutionellen Begünstigten sind und die von deren Dienststellen
benützt werden.

§ 19 Absatz 3
3 Für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, Vereine, Stiftungen und die
übrigen juristischen Personen im Sinne von § 66 gelten die §§ 58 und 62.

§ 24 Buchstaben b, e und eter

Zum steuerbaren Einkommen gehören insbesondere
b. alle Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit, namentlich aus Handel,

Gewerbe, Industrie, Land- oder Forstwirtschaft sowie aus freien Berufen,
Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Auf-
wertung von Geschäftsvermögen mit Einschluss der Liquidationsgewinne
sowie aus Überführung von Geschäftsvermögen in das Privatvermögen oder
in ausländische Betriebe oder Betriebsstätten. Als Geschäftsvermögen
gelten alle Vermögenswerte, die ganz oder vorwiegend der selbständigen
Erwerbstätigkeit dienen. Gleiches gilt für Beteiligungen von mindestens 20%
am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft, sofern der Eigentümer sie im Zeitpunkt des Erwerbs als Geschäfts-
vermögen erklärt;

e. alle Einkünfte aus beweglichem Vermögen, namentlich Zinsen aus Gutha-
ben, Dividenden und geldwerte Leistungen aus Beteiligungen aller Art unter
Einschluss des über den Nennwert ausgeschütteten Liquidationserlöses,
ferner Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Nutzniessung oder sonstiger
Nutzung beweglicher Sachen oder nutzbarer Rechte aus immateriellem
Güterrecht (Patente, Lizenzen usw.), aus Renten, aus geldwerten Vorteilen
bei Nutzniessung sowie aus vertraglicher oder öffentlich-rechtlicher Nutzung.
Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen, die von den
Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. Dezember 1996 geleistet
worden sind, wird gleich behandelt wie die Rückzahlung von Grund- oder
Stammkapital;

e.ter Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen sind steuerbar, soweit
die Gesamterträge die Erträge aus direktem Grundbesitz übersteigen;

§ 25 3. Berechnung der Kapitalgewinne auf Geschäftsvermögen
1 Als Kapitalgewinn von Selbständigerwerbenden gemäss § 24 Buchstabe b gilt:
a. bei beweglichem Vermögen die Aufwertung in der Höhe des verbuchten

Mehrwertes;
b. bei Veräusserung von beweglichem Geschäftsvermögen die Differenz zwi-

schen Buchwert und Erlös;
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c. bei Überführung von beweglichem Geschäftsvermögen in das Privatver-
mögen die Differenz zwischen Buchwert und Verkehrswert.

2 Wird eine Liegenschaft aufgewertet, veräussert oder aus dem Geschäftsver-
mögen in das Privatvermögen überführt, wird nur die Differenz zwischen den
Anlagekosten und dem massgebenden Einkommenssteuerwert besteuert (wieder
eingebrachte Abschreibungen).
3 Die Verpachtung eines Geschäftsbetriebs gilt nur auf Antrag der steuerpflichti-
gen Person als Überführung in das Privatvermögen.
4 Wird bei einer Erbteilung der Geschäftsbetrieb nicht von allen Erben fortgeführt,
so wird die Besteuerung der stillen Reserven auf Gesuch der den Betrieb über-
nehmenden Erben bis zur späteren Realisierung aufgeschoben, soweit diese
Erben die bisherigen für die Einkommenssteuer massgebenden Werte überneh-
men.

§ 32 Absatz 1
1 Werden Gegenstände des betriebsnotwendigen Anlagevermögens ersetzt, so
können die stillen Reserven auf die als Ersatz erworbenen Anlagegüter über-
tragen werden, wenn diese ebenfalls betriebsnotwendig sind und sich in der
Schweiz befinden. Vorbehalten bleibt die Besteuerung beim Ersatz von Liegen-
schaften durch Gegenstände des beweglichen Vermögens.

§ 36bis 4. Liquidationsgewinne bei Aufgabe der selbständigen
Erwerbstätigkeit

1 Wird die selbständige Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 55. Altersjahr oder
wegen Unfähigkeit zur Weiterführung infolge Invalidität definitiv aufgegeben, so
wird die Summe der in den letzten zwei Geschäftsjahren realisierten stillen
Reserven getrennt vom übrigen Einkommen besteuert.
2 Einkaufsbeiträge zur Schliessung von Deckungslücken innerhalb der berufli-
chen Vorsorge sind abziehbar. Werden keine solchen Einkäufe vorgenommen,
so wird die Steuer auf dem Betrag der realisierten stillen Reserven, für den der
Steuerpflichtige die Zulässigkeit eines Einkaufs in die berufliche Vorsorge nach-
weist, in gleicher Weise wie Kapitalleistungen aus Vorsorge gemäss § 36 erho-
ben.
3 Für die Bestimmung des auf den Restbetrag der realisierten stillen Reserven
anwendbaren Steuersatzes gemäss § 34 Absatz 1 ist ein Fünftel dieses Rest-
betrags massgebend, wobei der Steuersatz mindestens 5% beträgt. Die Sozial-
abzüge gemäss § 33 und § 34 Absatz 4 werden nicht gewährt.
4 Die gleiche Besteuerung gilt auch für den überlebenden Ehegatten, die anderen
Erben und die Vermächtnisnehmer, sofern sie das übernommene Unternehmen
nicht fortführen; die steuerliche Abrechnung erfolgt spätestens fünf Kalenderjahre
nach Ablauf des Todesjahres des Erblassers.

3314

1 SR 951.31

§ 42 II. Bewertung - 1. Grundsatz
1 Das Vermögen wird, soweit die nachstehenden Bestimmungen nichts Abwei-
chendes vorschreiben, zum Verkehrswert bewertet.
2 Immaterielle Güter und bewegliches Vermögen, die zum Geschäftsvermögen
der steuerpflichtigen Person gehören, werden zu dem für die Einkommenssteuer
massgeblichen Wert bewertet.

§ 46 Absatz 6
6 Bei Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz ist die
Wertdifferenz zwischen den Gesamtaktiven der kollektiven Kapitalanlage und
deren direktem Grundbesitz steuerbar.

§ 52 Absatz 2bis

2bis Den übrigen juristischen Personen im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b gleich-
gestellt sind die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz nach Artikel
58 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 20061 (KAG) . Die Investmentge-
sellschaften mit festem Kapital nach Artikel 110 KAG werden wie Kapitalgesell-
schaften besteuert.

§ 55 Absätze 2 und 3
2 Beim Ersatz von Beteiligungen können die stillen Reserven auf eine neue
Beteiligung übertragen werden, sofern die veräusserte Beteiligung mindestens 10
Prozent des Grund- oder Stammkapitals oder mindestens 10 Prozent des Ge-
winns und der Reserven der anderen Gesellschaft ausmacht und diese Be-
teiligung während mindestens eines Jahres im Besitz der Kapitalgesellschaft
oder Genossenschaft war. § 32 Absatz 2 findet sinngemäss Anwendung.
3 Wertberichtigungen sowie Abschreibungen auf den Gestehungskosten von
Beteiligungen, welche die Voraussetzungen gemäss § 59 Absatz 5 Buchstabe b
erfüllen, werden dem steuerbaren Gewinn zugerechnet, soweit sie nicht mehr
begründet sind.

§ 59 Absatz 1
1 Ist eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zu mindestens 10 Prozent am
Grund- oder Stammkapital oder am Gewinn und an den Reserven einer anderen
Gesellschaft beteiligt oder haben ihre Beteiligungsrechte einen Verkehrswert von
mindestens einer Million Franken, so ermässigt sich die Ertragssteuer im Verhält-
nis des Nettoertrages aus den Beteiligungsrechten zum gesamten Reingewinn.
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§ 59 Absatz 5 Buchstabe b
5 Kapitalgewinne werden bei der Berechnung der Ermässigung nur berücks-
ichtigt:
b. wenn die veräusserte Beteiligung mindestens 10 Prozent des Grund- oder

Stammkapitals einer anderen Gesellschaft betrug oder einen Anspruch auf
mindestens 10 Prozent des Gewinns und der Reserven einer anderen
Gesellschaft begründete und während mindestens eines Jahres im Besitz
der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft war. Fällt die Beteiligungsquote
infolge Teilveräusserung unter 10 Prozent, so kann die Ermässigung für
jeden folgenden Veräusserungsgewinn nur gewährt werden, wenn die
Beteiligungsrechte am Ende des Steuerjahres vor dem Verkauf einen Ver-
kehrswert von mindestens einer Million Franken hatten.

§ 60 Absatz 1
1 Gegenstand der Kapitalsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften
ist das Eigenkapital. Dieses besteht aus dem einbezahlten Grund- oder Stamm-
kapital, den in der Handelsbilanz ausgewiesenen Einlagen, Aufgeldern und
Zuschüssen von Anteilsinhabern sowie den offenen und den als Ertrag ver-
steuerten stillen Reserven.

§ 62 3. Kapitalsteuersatz
1 Die Kapitalsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften beträgt für
den Staat 1.0 ‰ des steuerbaren Kapitals. Die Ertragssteuer wird an die Kapi-
talsteuer angerechnet.
2 Die Kapitalsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften beträgt für
die Gemeinde 1.75 - 2.75 ‰ des steuerbaren Kapitals. Die Gemeinden setzen
den Steuersatz innerhalb dieser Grenzen jährlich fest. Sie können die Ertrags-
steuer ebenfalls an die Kapitalsteuer anrechnen.

§ 67 Absatz 4
4 Die kollektiven Kapitalanlagen gemäss § 52 Absatz 2bis unterliegen der Ertrags-
steuer für den Ertrag aus direktem Grundbesitz; der Kapitalsteuer unterliegen sie
für den auf den direkten Grundbesitz entfallenden Anteil am Reinvermögen.

§ 73 Buchstabe h
Die Grundstückgewinnsteuer wird nicht erhoben
h. bei vollständiger oder teilweiser Veräusserung von Liegenschaften des be-

triebsnotwendigen Anlagevermögens im Sinne von § 32 Absatz 3 (ohne
Landwirtschaftsbetriebe), soweit der Erlös in der Regel innert zweier Jahre
zum Erwerb von Liegenschaften des betriebsnotwendigen Anlagevermögens
in der Schweiz verwendet wird;
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§ 80bis VII. Grundstückgewinne bei Aufgabe der selbständigen
Erwerbstätigkeit

1 Wird die selbständige Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 55. Altersjahr oder
wegen Unfähigkeit zur Weiterführung infolge Invalidität definitiv aufgegeben, so
wird die Summe der in den letzten zwei Geschäftsjahren erzielten Grundstüc-
kgewinne einheitlich besteuert.
2 Einkaufsbeiträge zur Schliessung von Deckungslücken innerhalb der berufli-
chen Vorsorge sind als Gestehungskosten abziehbar, soweit sie nicht zuerst bei
der Einkommenssteuer ganz oder teilweise berücksichtigt werden können.
Werden keine solchen Einkäufe vorgenommen, so wird die Steuer auf dem
Betrag der Gewinne, für den der Steuerpflichtige die Zulässigkeit eines Einkaufs
in die berufliche Vorsorge nachweist, in gleicher Weise wie Kapitalleistungen aus
Vorsorge gemäss § 36 erhoben.
3 Für die Bestimmung des auf den Restbetrag der erzielten Gewinne anwend-
baren Steuersatzes gemäss § 80 ist ein Fünftel dieses Restbetrags massgebend,
wobei der Steuersatz mindestens 5% beträgt.
4 Die gleiche Besteuerung gilt auch für den überlebenden Ehegatten, die anderen
Erben und die Vermächtnisnehmer, sofern sie das übernommene Unternehmen
nicht fortführen; die steuerliche Abrechnung erfolgt spätestens fünf Kalenderjahre
nach Ablauf des Todesjahres des Erblassers.

§ 82 Absätze 4 und 5
4 Die Handänderungssteuer wird beim Veräusserer nicht erhoben bei Veräusse-
rung einer Liegenschaft des betriebsnotwendigen Anlagevermögens im Sinne
von § 32 Absatz 3, sofern der Erlös in der Regel innert zweier Jahre zum Erwerb
von Liegenschaften des betriebsnotwendigen Anlagevermögens in der Schweiz
verwendet wird.
5 Die Handänderungssteuer wird beim Erwerber nicht erhoben beim Erwerb einer
Liegenschaft des betriebsnotwendigen Anlagevermögens im Sinne von § 32
Absatz 3 als Ersatz für eine zuvor veräusserte Liegenschaft gemäss Absatz 4.

II.
1. Auf den 1. Januar 2010 treten in Kraft:

Die Änderungen von § 7 Absatz 4, § 16 Absatz 1 Buchstabe g, § 16 Absatz
4, § 19 Absatz 3, § 24 Buchstabe eter, § 42, § 46 Absatz 6, § 52 Absatz 2bis,
§ 62, § 67 Absatz 4 sowie § 82 Absätze 4 und 5.

2. Auf den 1. Januar 2011 treten in Kraft:
Die Änderungen von § 24 Buchstaben b und e, § 25, 32 Absatz 1, § 36bis, §
55 Absätze 2 und 3, § 59 Absatz 1, § 59 Absatz 5 Buchstabe b, § 60 Absatz
1, § 73 Buchstabe h sowie § 80bis.
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III.
Das Gesetz vom 5. Dezember 19881 über die steuerbegünstigten Arbeitsbe-
schaffungsreserven wird wie folgt geändert:

§ 14 Aufhebung
Der Regierungsrat wird ermächtigt, nach der gemäss den bundesrechtlichen
Vorgaben durchzuführenden Auflösung der bestehenden Reserven, dieses
Gesetz aufzuheben.

IV.
Die Änderung des Gesetzes über die steuerbegünstigten Arbeitsbeschaffungs-
reserven2 tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

V.
Die Verordnung vom 15. Oktober 19843 über die Berücksichtigung der Geldwert-
veränderung bei der Einkommenssteuer wird per 1. Januar 2010 aufgehoben.

Liestal, 25. Juni 2009 Im Namen des Landrates
der Präsident: Holinger
der Landschreiber: Mundschin


